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Begründung

zum Bebauungsplan Nr. 62 der Stadt Heiligenhafen für das Gebiet am südwestlichen

Ortsrand von Heiligenhafen zwischen Dazendorfer Weg/K41, Grauwisch und Berg-

Straße (Bocksberg/Grauwisch);

1. Vorbemerkung

1. 1 Rechtliche Bindung

Der in Aiif.<;+fitliing hfifinrllir-hfi RaiimoidnUD. QSplan definiert Heiligenhafen als

Unterzentrum.

Der Reginnalplan II ordnet der Stadt Heiligenhafen mit seinen ca. 9. 000 Ein-

wohnern eine Funktion als Unterzentrum zu. Hier soll sich u.a. der Bau von

Wohnungen konzentrieren.

Der HäcüjeQD-utzun. gs.pIän der Stadt Heiligenhafen wurde mit Erlaß des In-

nenministers vom 20.07. 1995, Az. : IV 81 Ob/512. 111-55.21 genehmigt,

Er stellte das Plangebiet ais Wohnbaufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

dar. Um das Plangebiet in einer natürlichen Art und Weise zum Ortsrand ab-

zugrenzen und um die von der K 41 und Bergstraße auf das Plangebiet wir-

kenden Immissionen zu reduzieren, ist das Plangebiet von entsprechendem

Abschirmungsgrün zu begrenzen. Der Flächennutzungsplan stellt zudem

Hauptwanderwege im Plangebiet dar, die Bestandteil eines zusammenhän-

genden Wanderwegenetzes in der Stadt werden sollen.

Der Landschaftsplan entspricht den Vorgaben des Flächennutzungsplanes.

Zusätzlich empfiehlt er parallel dem vorhandenen landwirtschaftlichen Weg

eine Grünachse zu schaffen. Auf Empfehlung des Landschaftsplanes wird

parallel zum Bebauungsplan ein Gum.ordnungspian erstellt, der Bestandteil

des Bebauungsplanes wird.

Die nördlichen Ecke (Kreuzung Dazendorfer Weg/Grauwisch mit Parkplatz)

ist im Bfibauungsplan Nr. 21 bereits rechtsverbindlich überplant. Das Flur-

stück 120 am nordöstlichen Plangebietsrand liegt innerhalb des verbindli-

chen BßhauuQ.gspiaDßs-NL_22 und die gesamte Fläche östlich der Bergstra-

ße ist Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 40. Die genannten Teilbereiche



werden hiermit aufgehoben und im BeJaauuD-g&pian Nr. 6? nochmals über-

plant. Somit gilt nach Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 62 auch nur die

Neufassung. Ein förmliches Aufhebungsverfahren ist nicht beabsichtigt. Daß

folglich die genannten Bebauungspläne wieder aufleben, wenn der Bebau-

ungsplan Nr. 62 in einem Normenkontrollverfahren für nichtig erklärt wird, ist

der Stadt bewußt. Da die Bebauungspläne Nr. 21, 22 und 40 die Bebaubarkeit

der Teilbereiche detaillierter regeln, als der § 34 Baugesetzbuch, soll an dieser

Regelungsform festgehalten werden.

Die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen beschloß am 30. März 1995 die

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 62.

1.2 Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Ortsrand von Heiligenhafen, in der

Gemarkung Heiligenhafen, Flur 3 und 18. Es ist im Nordosten durch die Stras-

se Grauwisch begrenzt, im Südsten durch die Bergstraße, im Süden durch ei-

nen wassergebundenen, landwirtschaftlich genutzten Weg bzw. landwirt-

schaftlich genutzter Fläche und im Westen durch den Dazendorfer Weg/K 41.

Die Bebauung entlang des Grauwisch ist überwiegend durch eingeschossige

Wohngebäude geprägt.

1.3 Vorhandene Situation

(Siehe Grünordnungsplan Punkt 2: Bestandsaufnahme)

Das Plangebiet wird z. Zt. landwirtschaftlich genutzt. Innerhalb der Fläche exi-

stieren keine ökologisch hervorzuhebende Gegebenheiten.

Das Gelände ist mittelmäßig moduliert. Es liegt jedoch höher als der Ort Heili-

genhafen an sich.

Südwestlich des Plangebietes befindet sich der Grabhügel DB 3. Durch das

Plangebiet ist keine Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des Grabhügels

auf der Moräne zu erwarten



1.4 Planungserfordernis

Innerhalb des Ortes Heiligenhafen besteht ein dringender Bedarf an Woh-

nungen. Die letzten freien Bauflächen sind Ende 1996 verkauft worden. Jetzt

fehlt das Angebot an Baufläche, die umgehend einer Bebauung zugeführt

werden können bzw. die auch von ihrer Lage her eine geordnete städtebauli-

ehe Entwicklung sichern.

Da im Ort keine Baugebiete zur Verfügung stehen, die in absehbarer Zeit mit

Wohngebäuden für ortsansässige Interessenten bebaut werden können, bie-
tet nur die Erweiterung des südwestlichen Ortsrandes eine realistische Per-

spektive. Um auch langfristig die Wohnbauflächen in dem Unterzentrum kon-
zentrieren zu können, besteht ein städtebaulicher Planungsbedarf

2. Planung

2. 1 Bebauung

Im Zentrum des Plangebiets wird eine Fläche als "Aligemeip. es Wnhng.eü-ijaf

QpmaR ^ 4 RaiiNVO festgesetzt. Die Lage innerhalb der Grünachse bzw. zwi-

sehen den beiden optisch getrennten Baugebieten hebt die besondere Nut-

zungsform hervor. Von der Stadt ist innerhalb dieser Fläche der Bau von Ge-

bäuden und Einrichtungen geplant, die sozialen Zwecken (wie Kindergarten)

dienen. Sind solche Einrichtungen langfristig nicht erforderlich, dann soll in-

nerhalb der Fläche die Möglichkeit bestehen, Nutzungen anzusiedeln, die

dem Charakter eines Allgemeinen Wohngebietes entsprechen (wie Wohnun-

gen, Läden, Speisewirtschaften etc. ).

Beherbergungsbetriebe, Tankstellen und Gärtnereien gab es in dieser Lage in

der Vergangenheit nicht. Parallel dazu soll auch langfristig ein störungsfreies

Wohnen gesichert werden, bei Wahrung der allgemeinen Zweckbestimmung

des Allgemeinen Wohngebietes und des angrenzenden Reinen Wohngebie-

tes. Aus diesem Grund bleiben Beherbergungsbetriebe, Tankstellen und

Gärtnereien nach wie vor unzulässig. Daher werden sie ganz ausgeschlossen,

Um ausreichend Gestaltungsfreiraum innerhalb dieser zentral gelege-

nen und städtebaulich betonten Fläche zu haben, erfolgt eine entsprechende

Doppelfestsetzung der Art der baulichen Nutzung.
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Die festgesetzte eingeschossige, offene Bauweise bzw. die Grundflächenzahl

von 0, 3 läßt eine harmonische Eingliederung der Baukörper in ein ansonsten

Reines Wohngebiet zu.

Auf die Festsetzung einer Traufhöhe wird bewußt verzichtet, um auch eine

architektonisch dominierende Bauweise zu ermöglichen.

Das verbleibende Baugebiet wird als "BeiDjäs-Wj3j3n.g-ei)ifi-f_gfiJrnäß-§_3_BAuN=

VQ festgeschrieben.

Gemäß dem bekannten Bedarf sollen innerhalb des Reinen Wohngebietes

eingeschossige Einzel- oder Doppelhäuser entstehen. Um eine übermäßige
bauliche Verdichtung am Ortsrand zu unterbinden, wird eine Mindestgröße

der Einzel- und Doppelhausgrundstücke festgeschrieben. Grundflächenzahlen

zwischen 0, 25 und 0, 3 sowie eine maximale Wohnungszahl je Einzel- bzw.

Doppelhaus.

Das Gelände ist eher stark moduliert. Um eine sich der vorhandenen Gelän-

destruktur angepaßte Bauweise zu erzielen, erfolgt im g-esamTen BapgebieJ:

die Festsetzung der Firstrichtung, der Erdgeschoßfußbodenhöhe und der

Traufhöhe (hier nur im WR-Gebiet). Bedingt durch die vorhandenen Gegeben-

heiten bestehen keine Bedenken gegen ein weiteres Vollgeschoß, wenn das

natürliche Gefalle außerhalb des Gebäudes nicht wesentlich verändert wird.

Um ein einheitliches Gebietsbild zu erhalten, erfolgt die Festsetzung einer

Dachneigung für die Hauptgebäude von 38° - 48° im WR-Gebiet. Diese Nei-

gung ermöglicht einen zusätzlichen Ausbau des Daches und somit die Schaf-

fung von weiterem Wohnraum. Zusätzlich wird die Farbe der Dachziegel - in

Anlehnung an die angrenzende Bebauung - auf unglasierte rot bis rotbraune

oder anthrazitfarbene im gesamten Plangebiet begrenzt.

2. 2 Verkehr

Heiligenhafen verfügt über eine sehr gute Anbindung über die Bundesstraße

B 207 mit unmittelbaren Anschluß in Oldenburg i. H. an die Autobahn A 1 an

das überregionale Verkehrsnetz.



Heiligenhafen ist nicht an die Bahnlinie Lübeck/Puttgarden angebunden. Eine

Zusteigemöglichkeit besteht erst in Puttgarden. Dorthin verkehrt eine Busver-

bindung.

Es gibt einen Stadtverkehr in hleiligenhafen, der auch bis in das Plangebiet

hinein erweitert werden soll.

Das Plangebiet grenzt an den Dazendorfer Weg/K 42 und die Bergstraße/K 41.

Gleichzeitig wäre eine Verlängerung der Jägermühle in das Plangebiet hinein

möglich. Bei der Abwägung der äußeren Erschließung des Plangebietes spiel-

ten folgende Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle:

a) Bedingt durch die Bebaubarkeit des Plangebietes mit:

b).

164 Einzelhäusern
36 Doppelhäuser
1 Haus nffftnfi Rfluwfiisfi

mit 2 WE = 328
mit 1 WE = 36

j-Qit-9_W = 9
mit max. 373 Wohnungen

ist in der morgendlichen Spitzenstunde (MGS) - zwischen 7. oo und

8.00 Uhr -schätzungsweise mit:

MGS (Pkw/h) = 0,35 x Pkw-Bestand
0,35 x 373 WE
1^1 Pkw

zu rechnen. Da nur eine Anbindung (bei mehr als 2 Pkw/Minute) erheb-

lich überlastet wäre, sind 2 Anbindungen zum Plangebiet erforderlich.

Das Plangebiet soll etappenweise erschlossen werden. Das anfallende

Regenwasser kann nur in das nordwestlich gelegene Regenrückhalte-

becken fließen. Daher muß in diesem Bereich mit der Bebauung be-

gönnen werden.

Bei der Untersuchung der möglichen Erschließungsformen standen folgende

Anbindungen zur Diskussion:

Tab. 1: Abwägung der Erschließung

lfd.
Nr.

Erschließungs-
vorschla

1. Verlängerung der
Jägermühle

JÄGERMÜHLE

Vorteil Nachteil

^ ausreichend dimensioniert c> Kreuzung Jägermüh-
^ ausreichender Abstand der le/Bergstraße ist schlecht ein-
Gebäude zur Straße sehbar -> Unfallgefahr

'=> verkehrliche Mehrbelastung
der Anwohner
der angrenzende Bebauungs-
plan Nr. 21 deutet diese Erwei-
terun nicht an
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DAZENDORFER WEG / K 42

2. Ausbau der Kreu-
zung K 42 / Grau-
wisch

3. Ausbau der beiden
Feldabfahrten zur
Kreuzung

4. Bau einer Zufahrt
von der Mitte der
östlichen Gebiets-
grenze

^ die Zufahrt ist vorhanden
c> keine neue Anbindung ist
an die K 42 erforderlich

BERGSTRASSE

^> die Kreuzungssituation ist
vorhanden
d> die Funktionen dieser
Kreisstraße erfüllen bereits
die K 1, B 501 und B 207 mit
-^ K 42 ist nicht erforderlich

u> gute Übersichtlichkeit vom
Plangebiet in den Bergweg

.=> Sicherung der Zufahrtsmög-
lichkeit der Landwirte

'=> die K 42 ist zur Gemein-
destraße abzustufen

"^ erheblicher Eingriff in die
intakte Böschung mit Baumbe-
stand,
^ erheblich höherer Aufwand
beim Bau aktiver Lärmschutz-
maßnahmen

Als Vorzugsvarianten für die äußere Erschließung kristallisierte sich der Aus-

bau der Kreuzung K 42/Grauwisch (2) und der Ausbau beider Feldabfahrten an

der Bergstraße (3) heraus. Beide Anbindungen zusammen lassen u. a. den
Ausbau einer verkehrstechnisch sinnvollen inneren Erschließung zu.

Bedingt durch die Nähe des Kreuzungspunktes zur Auffahrt auf die A 1, be-

steht die Gefahr eines Rückstaues von bzw. zur Autobahn. Um einen rei-

bungslosen, sichern Verkehr auf der Bergstraße und auf der A 1 zu gewährlei-

sten, ist die Verbreiterung des Kreuzuungsbereiches Bergstraße/Planstraße

soweit erforderlich, daß eine Linksabbiegespur gemäß RAS-K-1 entstehen

kann. Parallel dazu beantragt die Stadt die Abstufung der Kreisstraße 42 zur

Gemeindestraße.

(Uiow-ejs: Bedingt durch, diesen Antrag geht die Planung davon aus, daß die Bergstraße eine
Gemeindestraße ist.)

Die Prioritäten im Kreuzungsbereich Dazendorfer Weg/Grauwisch sind wie

folgt zu ordnen: K 41 .> Planstraße .> Grauwisch.

Die vom Dazendorfer Weg in das Plangebiet hineinführende Planstraße (A-A)

ist so auszubauen, daß sie durch den landwirtschaftlichen Verkehr belastbar

ist, sowie ihre Funktion als Haupterschließungsstraße erfüllt.



Um einen verkehrssicheren Anschluß des Baugebietes auf die Bergstraße si-

cherzustellen, ist der Ausbau einer umfangreichen Kreuzung gemäß RAS-K-1

mit einer Linksabbiegespur erforderlich (siehe Planzeichnung).

Auf die Planstraße A-A stößt die von Osten bzw. von der Bergstraße kom-

mende Haupterschließungsstraße B-B. Beide Haupterschließungsstraßen

werden kurvenreich geführt bzw. sollen entsprechend verkehrsberuhigt aus-

gebaut werden, daß sie zu einer geringen Fahrgeschwindigkeit zwingen bzw.

Schleichverkehr von Ost nach West unterbinden.

Von den Haupterschließungsstraßen gehen nur Stichstraßen ab. Diese sind

als verkehrsberuhigte Mischflächen auszubauen (siehe Querschnitt auf der

Planzeichnung). Zie! dieses Verästelungsnetzes ist es, kleine, abgeschlossene

Baugebiete zu schaffen, die nur vom Anliegerverkehr belastet werden.

Mehr Durchlässigkeit bietet das Plangebiet Fußgängern und Radfahrern. So

sind fast vier durchgängige Wege geplant, die in unterschiedlichen Befesti-

gungsqualitäten das Plangebiet von Ost nach West queren, sowie 6 weitere

Wege die von Nord nach Süd verlaufen.

Im Nordosten ist eine Verbindung zum Bocksberg vorgesehen und im Norden

zur Jägermühle mit dem Ziel, das Plangebiet und das Ortszentrum auch für

Fußgänger und Radfahrer auf kürzestem Weg zu verbinden.

Die Fuß- und Radwege sind nur soweit zu verfestigen, wie es für ihre Funkti-

on erforderlich ist.

2.2. 1 Stell- und Parkplatznachweis

Innerhalb des Plangebietes können ca. 373 Wohneinheiten entstehen, (siehe

Punkt 2. 2)

Bedingt durch die Größe aller Grundstücke können die einzelnen Stellplätze

auf den jeweiligen Grundstücken untergebracht werden.

Für die max. 373 Wohneinheiten sind möglichst durch die Stadt - auf Emp-

fehlung der EAE-85/95, Punkt 5. 2. 1. 2 - ca. 62 bis 124 EarkpLätze. zu schaffen.

Da das Plangebiet am Ortsrand liegt, daß an den Öffentlichen Nahverkehr an-

geschlossen werden soll und relativ gut an das zentrale Fuß- und Radwege-

netz angebunden wird, kann von einem mittleren Besucheraufkommen aus-
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gegangen werden. Daher richtet sich der Parkplatzbedarf nach dem mittleren

Parkplatzbedarf. Die 101 Parkplätze können entlang der Erschließungsstraßen

angeordnet werden.

Der Parkplatz im Norden des Plangebietes steht den Anwohnern des Bauge-

bietes Bebauungsplan Nr 21 zur Verfügung.

2.3 Grünordnung
(Siehe Grünordnungsplan)

2.3. 1 Planung

Ziel der Planung ist es, das Plangebiet insbesondere zum Ortsrand, zur Berg-

Straße und zum Dazendorder Weg stark einzugrünen. Zudem soll das relativ

große Neubaugebiet durch Grünachsen so gegliedert werden, daß kleinstadt-

typische, übersehbare Bauabschnitte entstehen.

Unter dieser Zielvorgabe wurden Grünflächen parallel der Bergstraße und

dem Dazendorfer Weg festgesetzt mit der Zweckbestimmung "Immissions-

schutzgrün". Innerhalb dieser Flächen werden Schallschutzwälle errichtet, die

gemäß den Vorgaben des Grünordnungsplanes stark und dicht zu begrünen

sind. An der nördlichen und südlichen Gebietsgrenze werden durchgängige

Grünstreifen angeordnet. Sie sollen teilweise den Anwohnern in Form von

Parkanlagen, Spielplätzen, Bolzplätzen und einem Rodelberg zur Verfügung

stehen. Beide Ost-West-Grünachsen werden durch zwei Nord-Süd-

Grünachsen miteinander verbunden.

In der südwestlichen Ecke des Plangebietes ist die Anlage einer umfangrei-

chen extensiven Wildwiese (Maßnahmenfläche A) vorgesehen. Durch die An-

Pflanzung von Obstbäumen soll sie den Charakter einer ortsrandtypischen

Streuobstwiese erhalten (siehe Grünordnungsplan).

Im Plangebiet und in den angrenzenden Wohngebieten beobachteten An-

wohnern Frösche. Deren Lebensraum soll durch die Anlage einer extensiven

Wildwiese (Maßnahmenfläche B) im Südosten in der Form gesichert werden,

daß ein Amphibien-Sommerlebensraum entsteht.
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Ein ganzjährig nutzbarer Amphibienteich ist im nordöstlichen Plangebiet vor-

gesehen. Dieser ist durch einen entsprechenden Uferschutzstreifen (Maß-

nahmenfläche C) abzuschatten.

Das Plangebiet ist durch die Anpflanzung und Erhaltung von einheimischen,

standortgerechten Bäumen und Gehölzen - gemäß den Vorgaben der Plan-

Zeichnung und dem Grünordnungsplan -zu durchgrünen.

Von ökologischer Bedeutung sind die stark bewachsenen Steilhänge parallel

der Bergstraße. Diese sind in ihrer Form zu erhalten.

Das Regenrückhaltebecken ist gemäß den Vorgaben des Grünordnungspla-

nes naturnah einzubinden.

Die privaten Grundstücke sind zu den öffentlichen Grünflächen (siehe Plan-

Zeichnung) mit max. 1 m hohen Hecken aus heimischen, standortgerechten

Gehölzen abzugrünen. Wird eine Abgrenzung zur öffentlichen Verkehrsfläche

hin beabsichtigt, so ist dafür ebenfalls eine hlecke anzupflanzen.

Nicht bebaute Grundstücksteile sind zu begrünen. Zusätzlich ist ab einer Ge-

samtgrundstücksgröße von 400 m2 ein Baum zu pflanzen.

Um den Versiegelungsgrad nicht unnötig zu erhöhen, sind alle Stellplätze und

deren Zufahrten mit wasser- und luftdurchlässigen Aufbauten herzustellen.

2.3.2 Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich
(Siehe Grünordnungsplan)

Grundlage für die Berechnung des Kompensationsbedarfs sind die im Bereich

Boden ermittelten Größen (siehe Grünordnungsplan, Seite 13, Tabelle 2) so-

wie die Eingriffe in Gehölzbestände. Die Ermittlung des erforderlichen Aus-

gleichs-/Kompensationsbedarfs beruht auf dem Gemeinsamen Runderlaß des

Innenministers und der Ministerin für Natur und Umwelt vom 8. November

1994.

Entsprechend dem Erlaß ist für die Beeinträchtigung der Bodenfunktion bei

Vollversiegelung eine Fläche mindestens im Verhältnis 1: 0, 3 aus der land-

wirtschaftlichen Nutzung zu nehmen und als naturnahes Biotop zu entwik-

kein. Für die durch den Aushub des Regenrückhaltebeckens und Bodenver-

siegelungen durch Zufahrten und Pflegewege entstehenden Bodeneingriffe
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wird ebenfalls ein Ausgleich von 1: 0, 3 zugrunde gelegt. Bei teilversiegelten

Flächen (z. B. Verbindungs- und Fahrradwege mit wassergebundener Decke)

wird ein Ausgleich von 1: 0,2 erforderlich.

Da eine Versickerung des Oberflächenwassers innerhalb des Baugebiets auf-

grund der Untergrundverhältnisse nicht möglich ist, sind für die hieraus ent-

stehenden Beeinträchtigungen der lokalen Grundwasserverhältnisse entspre-

chende Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen zu ergreifen. Für vollversiegelte bzw.

überbaute Flächenanteile wird ein Kompensationswert von 1: 0, 1 angesetzt.

Die Eingriffe in Gehölzbestände im Einmündungsbereich Grauwisch werden

mit einem Ausgleichsfaktor von 1: 1 berechnet, da die Bestände kurz- bis mit-

telfristig wieder herstellbar sind.

Der im Rahmen der Kreuzungserstellung an der Bergstraße stattfindende Ein-

griff in den dortigen Steilhang (§ 15a Biotop) wird entsprechend den Vorgaben

des gemeinsamen Runderlasses mit einem Ausgleichs-/Kompensa-tionswert

von 1: 2 berechnet.

Der Ausgleichsbedarf für die Bodeneingriffe durch geplante Aufschüttungen

(Lärmschutzwälle, Rodelberg) wird entsprechend der betroffenen Grundfläche

mit einem Ausgleichsfaktor von 1: 0,2 berücksichtigt.

Insgesamt resultiert aus der Eingriffsituation ein Ausgleichs-/Kompensations-

bedarf von insgesamt 29. 594 qm wie folgt:
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Tab. 2: Berechnung des Ausgleichs-/Kompensationsbedarfs

es ingn s in
m

,7
enversiege ung:

o n a ac e

GRZ 0, 25
Überschreitung 50%

o n a ac e un emein-

bedarfsfläche
GRZ 0,3

Überschreitung 50%
aupt- e nstra en

wasserge un ene er-
bindungswege
sons ige en in rac igungen:

egenruc te en
Lärmschutzwälle, Rodelberg 7.250
ingn ein loopeec.:
ingn e in e o z estan e
ingn ein ei ang
umme

versiege e sg eic s-
Fläche (rirt^ fäktor gern, Erlaß

en
0, 1 (Wasser)

en

0, 1 (Wasser)

en
0, 1 (Wasser)

en
/

en
u,^ (boaen;

no i e s-

gleichsfläche(m^

. 7
3. 626

334

. 4
2. 383

1.40U

Für die Eingriffs-^ Ausgieichsbilanzierung werden die auf Grundlage der ent-

stehenden Eingriffe ermittelten Ausgleichserfordernisse den geplanten Aus-

gleichs'/Ersatzmaßnahmen sowie anderen für den Ausgleich anrechenbaren

Maßnahmen gegenübergestellt. Die einzelnen Positionen sind in der folgen-

den Tabelle zusammengestellt, aus der auch das abschließende Ergebnis

entnommen werden kann:
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EINGRIFF
Art des Eingriffs Eingriffs- benötigte Aus-

große (m2) gleichsfläche (m2)
Boden-/Grundwasserbeeinträchtigungen
durch Uberbauung und Versiegelung etc.

Eingriffe in Gehölzbiotope

81,734
380

29. 594

Maßnahme

Maßnahmenfläche A: 11. 450

extensive Wildwiese
Maßnahmenflache B: 2. 200

Amphibien-Sommertebensraum
Maßnahmenflache C: 1. 760

Anlage Amphibienbiotop
Grundfläche der bepflanzten 6.050
Lärmschutzwälte

Anlage naturnaher Gehölz- 1, 100
Pflanzungen in Grünflächen
Grundfläche neuer Knicks
im Bereich off. Grünflächen

ANRECHENBARERAÜSGLEICH^^^ ^
Fläche in qm Anrechenbarkeit erreichter Ausgleichs-/

gemäß Erlaß KÖmpensatlonswert

775
(310lfd. /mx2, 5m))

Ausglelchswert Naturschutz gesamt:

BLANZ

AusgIeichs-/Kbmpensationsbedarf in qm
erreichter Ausgleidi:

verbleibendes Ausgleichsdefizit in qrrc

100%

100%

100%

75%

75°o

75%

11.450

.7

4.

5

5

21.354

29.594
21.354
a240

Die Eingriffsbilanzierung zeigt, daß der Eingriff nicht vollständig durch die ge-

planten Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

ausgeglichen werden kann. Die gesetzlichen Anforderungen des § 8a

BNatSchG nach Ausgleich/Ersatz des Eingriffs werden somit nicbJ: vollständig

erfüllt. Es verbleibt ein ALis-gleichs.deiizit von rd. 8-240 qm (0, 82 ha).

Dieses Defizit kann nur durch die Bereitstellung von Ersatzflächen außerhalb

des Plangebiets kompensiert werden.

2.3.3 Umsetzung der Sammelausgleichs- und -ersatzmaßnahmen

Den einzelnen Bauabschnitten wird eine Sammelausgleichs- und -ersatzfiäche

zugeordnet (siehe Planzeichnung). Dadurch soll gesichert werden, daß die
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Sammelausgleichs- und -ersatzmaßnahmen ebenfalls abschnittsweise ent-

stehen.

Die Stadt beauftragt mit der Durchführung der Sammelausgleichs- und -

ersatzmaßnahmen für die jeweiligen Bauabschnitte geeignete Unternehmen.

Die dabei anfallenden Kosten werden anschließend anteilig auf die Grund-

stücke der Bauabschnitte angerechnet. Die Ausgleichsmaßnahmen sind spä-

testens mit Beendigung des jeweiligen Bauabschnitter fertigzustellen.

2.3.4 Zu erwartende Kosten für die Sammelausgleichs- und -ersatzmaß-

nahmen

(Siehe Grünordnungsptan)

Tab. 4: Kosten der Ausgleichsmaßnahen

Baukosten: Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen

Anzahl inhei Position EP DM GPDM

1. Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen

Maßnahmenfläche A:

8.890 qm 1. 1 Anlage Wildwiese (ohne wege-und Gehölzflächen) 4,00 35.560,00

2. 030 qm 1. 2 natumahe, flächige Gehölzpflanzungen 16, 00 32. 480, 00

24 St. 1.3 Anpflanzung von Obstbäumen 740,00 17.760,00

21 St. 1.4AnpflanzungEinzelbäumealspunktuelleBaumgruppen 820,00 17.220,00

MaßnahmenflächeB;

190 lfm 1.5 Neuanlage Knick, Material für den Knickwallbauseits 40,00 7.600,00
vorhanden

1.600 qm 1. 6 Anlage Wildwiese 4, 00 6.400, 00

130 qm 1. 7 natumahe, flächige Gehölzpflanzung 16, 00 2. 080, 00

380 lfm 1,8Wildverbißschutzzaun 15,00 5.700,00

Maßnahmenfläche C:

640 cbm 1.9 Aushub Teich (Einbau auf den angrenzenden Flächen) 10,00 6.400,00

50 qm 1. 10Bepflanzung 10, 00 500, 00

150 lfm 1. 11 Einzäunung 20,00 3.000,00

Zusammenstellung der Baukosten

Baukosten netto

15%MwSt.

zuzüglich 6% Aufschlag als Sicherheitsreserve
Baukosten, brutto

Baukosten, brutto (gerundet)

Stand der Kostenschätzung: 08/97

DM 134. 700, 00
DM 20.205,00
DM 154.905,00

DM 9.294, 30
DM 164. 199, 30
DM 165. 000, 00
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3. Immissionen

3. 1 Dazendorfer Weg / K 41

a) ImmissionRpegel

Gemäß Verkehrsmengenkarte für Schleswig-Holstein von 1995 sind auf dem

Dazendorfer Weg 2.614 Kfz/24 h gezählt worden. Da von einem Wachstum

der Verkehrsmenge um ca. 1% pro Jahr ausgegangen werden muß, sind im

Jahre 2015 mit ca. 3. 137 Kfz/24 h zu rechnen. Um von vornherein einen opti-

malen Schutz der Anwohner vor belästigenden Immissionen zu gewährlei-

sten, wird von der letztgenannten Verkehrsmenge ausgegangen.

Als Bezugspunkt für die Berechnung der auf das Wohngebiet wirkenden Im-

missionen wird ein parallel zur Dazendorfer Straße gelegene Flurstück ge-

wählt, welches sich in der Mitte der Bauflucht befindet, da dort die höchsten

Schallimmissionen zu erwarten sind (Siehe Anlage 1).

Dift Vp'rkfihr.c. mfingfi M hfitcägt:

tags 3. 137x0, 06 =188Kfz/h

nachts 3. 137x0, 008= 25 Kfz/h

BauLteilungspegj&l

Tab. 5: Immissionen Dazendorfer Weg/K 41

Verkehrsstärke
Lkw-Anteil
Mittlungspegel
Steigung
Oberfläche
Geschwindigkeit
Ampel/Kreuzung
Emissionspegel
Abstand
Höhe

.Beürteiluri s e el ^;. - -;;;
Orientierun swertfür Reine Wohn ebiete

ta s
188Kfz/h

20%
64, 26 dB

0, 00
-0, 5dB

100km/h
0, 00 dß

63, 76 dB
37,00 m
1 70m

^66dB
> 50 00 dB

nachts
25 Kfz/h

10%
53, 88 dB

0, 00
-0,5dB
100km/h
0, 00 dB

53, 38 dB
37, 00 m
1 70m

5:1-26, :dB
> 40 - 35 dB

Die zulässigen Orientierungswerte gemäß DIN 18005 sind tags um 11,7 dB

überschritten und nachts um 11,3 bis 16,3 dB. Schallschutzmaßnahmen sind

somit erforderlich. Da das Plangebiet am Ortsrand liegt und von einer Einzel-

und Doppelhausbebauung geprägt sein soll, erscheint ein aktiver Schallschutz

als städtebaulich angemessen.
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Lecechniing dfifi l ärmschufywallfifi (h = 3, 5 m, v = 100 km/h^

Der Bezugspunkt für diese Berechnung wird aus dem Punkt 3. 1 a) übernom-

men. Bei der Rechnung wird von einer Lärmschutzwand mit einer Höhe (OK

der parallel zum Wall verlaufenden Straßenoberfläche K 41) von Hw = 3, 5 m

ausgegangen. (Der Verlauf der Wand ist der Anlage 1 zu entnehmen.)

Tab. 6: Lärmschutzwalt zum Dazendorfer Weg/K 41

Zeile' '".. ;:.::/;^;. '-';'';

Lage der Teilstücke
m

Länge der Teilstücke m

10tg(li/lo) dB

Schalteistungspegel dB
(Lw= 61, 66+17, 6 =79, 26)

horizontaler Abstand m

Pegelmind. d. Abstandes dB

eff. Schirmhöhe m

Schirmwert m

Pegeimind. d, Einzelhind. dB

Teilstücke
-4 . ^:'-. 5?1

-200 -110
-110 -50

-50
-20

-20
0

90 60 30 20

19, 5 17, 8 14, 8 13,0

96176 97,06 94,06 92^6

155

54

0, 96

0,015

3,0

87

48

50

42

1, 24 1, 42

0, 04 0, 08

5, 5 8,0

38

39

1, 56

0, 15

11,0

Beurt. e . d. Teilschall uel. dB 4176 4356 4406 4226

0

20

20

13,0

92,26

38

39

1, 60

0, 16

11,5

4176

20
50

30

14,8

91,05

50

42

1, 80

0, 17

12,0

4006

50
110

no
200

60 90

17, 8 19,5

97,06 SE176

90 160

48 54

2, 00 2, 46

0.09 0, 10

9, 5 9,5

3956 3526

Die ermittelte Pegelminderung am IBPI von 11,6 dB gilt ebenfalls für den DW

- Nacht Pegel. Aufgrund der energetischen Addition der Beurteilungspegel

durch die Teilschallquellen errechnet sich DTV zusammen ein Beurteilungs-

pegel von 50,06 dß tagsüber. Somit werden die zulässigen Orientierungswer-

te gemäß DI N 18005 - bis einen zu einen zu vernachlässigen Wert von 0, 06

dB - eingehalten.

Die Abschirmung durch den Wall wirkt nur für das Erdgeschoß. Für das Dach-

geschoß ist daher passiver Schallschutz im Lärmpegelbereich II in einem Ab-

stand bis zu 110 Metern vom Dazendorfer Weg festgesetzt (Ziffer 8.4 der

textlichen Festsetzungen).
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3.2 Bergstraße

.Immissloaspegei

Nach Auskunft des Straßenbauamtes Lübeck gibt es an der Bergstraße (noch

K 42) keine Zahlstelle. Daher können keine eindeutigen Verkehrsmengen ge-

nannt werden.

Am 6. September 1995 fand eine Verkehrszählung an der Kreuzung Bergstra-

ße/Höhe Feldstraße statt zwecks Errichtung einer Fußgängersignalanlage auf

der K 42. Gezählt wurde der Längsverkehr und der Fußgängerquerverkehr.

Zwischen 6. 30 Uhr bis 18 Uhr sind 6. 128 Kfz gezählt worden. Für die Zeit zwi-

sehen 18 Uhr bis 6.30 Uhr werden ca. 1.200 Kfz angenommen. Somit ergibt

sich schätzungsweise eine Verkehrsmenge von 7. 300 Kfz/24h.

Da von einem Wachstum der Verkehrsmenge um ca. 1 % pro Jahr ausgegan-

gen werden muß, sind im Jahre 2015 mit ca. 8. 760 Kfz/24 h zu rechnen.

Als Bezugspunkt für die Berechnung der auf das Wohngebiet wirkenden Im-

missionen wird ein parallel zur Bergstraße gelegenes Flurstück gewählt, wel-

ches sich in der Mitte der Bauflucht befindet, da dort die höchsten Schallim-

missionen zu erwarten sind (Siehe Anlage 2).

Da die Stadt ein Abstufungsverfahren der Kreisstraße zur Gemeindestraße

beantragt, wird bei der Berechnung bereits von einer Gemeindestraße ausge-

gangen.

DIR VsrkfihrsmfinQfi M hfiträgt'

tags 8. 760 x 0. 06 = 526 Kf?/h

nachts 8. 760 x 0, 011 = 93 Kf?/h

B-eLLüB.iJ.urLg.sp.e.g.ei

Tab. 7: Immissionen Bergstraße

ta s

Verkehrsstärke 526 Kfz/h
Lkw-Anteil 10%

Mittlungspegel 67, 11 dB
Steigung 0, 00
Oberfläche - 0, 5 dB
Geschwindigkeit 70 km/h
Ampel/Kreuzung 3, 00 dB
Emissionspegel 67,45 dB
Abstand 34, 00 m
Höhe 1 30 m
Beürteiluh s e el<-./;.v;';^.. - .6584 dB.,.
Orientierun swert für Reine Wohn ebiete > 50 00 dB

nachts

93 Kfz/h
3%

57, 94 dB
0, 00

-0,5dB
70 km/h
3,00 dB

57. 72 dB
34, 00 m
1 30m

Se'^-tdB.
>40-35dB
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Die zulässigen Orientiemngswerte gemäß DiN 18005 sind tags um 15,8 dB

und nachts um 16. 1-21, 1 dB überschritten. Schallschutzmaßnahmen sind er-

forderlich. Aus den in Punkt 3. 1a genannten Gründen wird hier ebenfalls ein

aktiver Schallschutz als erforderlich angesehen. Ausgenommen von dieser

Aussage ist das nordöstlich gelegene Flurstück 120. Es ist bereits im Rahmen

des Bebauungsplanes 22 bebaut worden. Somit hat es Bestandsschutz. Auf

die Festsetzung von aktiven Schallschutzmaßnahmen wird dort verzichtet.

Um auch langfristig ein gesundes Wohnen zu gewährleisten, sind bei Um-,

Aus- und Neubauten die Baumaterialien zu verwenden, die der Schallschutz-

klasse III gemäß DIN 4109 entsprechen.

bj-BjemchDUDg-dfis l ä£m&diu.tzwalle.s (h = 3, 5 m, v = 70 km/h}

Der Bezugspunkt für diese Berechnung wird aus dem Punkt 3.2 a) übernom-

men. Bei der Rechnung wird von einer Lärmschutzwand mit einer Höhe (OK

der parallel zum Wall verlaufenden Straßenoberfläche der Bergstraße) von Hw

= 3,5 m ausgegangen. (Der Verlauf der Wand ist der Anlage 2 zu entnehmen.)

Tab. 8: Lärmschutzwall zur Bergstraße

.Zeilen. . -. ^... :'. '. ^.e;."

Lage der Teilstücke
m

Länge der Teilstücke m

10lg(li/lo) dB

Schalleistungspegel dB
(Lw= 65, 84+17. 6 =83, 44)

horizontaler Abstand m

Pegelmind. d. Abstandes dB

eff. Schirmhöhe m

Schirmwert m

Pegelmind. d. Einzelhind. dB

1-'-" '';':2/-

-200 -110
-no -50

Teilstücke
13- " '4^ '; . ';5

-50
-20

90 60 30

19, 5 17, 8 14,8

1C2ß4 10124 9Q24

-20
0

20

13,0

SS44

157

54

84

48

48

41

36

39

1, 17 1, 66 2,40 2, 00

0,06 0,08 0,25 0,23

8,07,0 12, 5 13,0

Beurt. e . d. Teilschall uel. dB 4194 4524 4474 4444

0

20

20

13,0

%44

36

39

2, 07

0, 30

13,5

4394

6 .

20
50

30

14,8

52

43

2, 26

0, 27

13,0

4224

50
no

110
200

60 90

17, 8 19,5

9Q24 101^4 102,91

88 153

48 54

2, 54 2, 68

0,35 0, 37

14, 0 14,5

3924 3444

Die ermittelte Pegelminderung am IBPI von 13, 95 dB gilt ebenfalls für den

DW - Nacht Pegel. Aufgrund der energetischen Addition der Beurteilungspe-

gel durch die Teilschallquellen errechnet sich DTV zusammen ein Beurtei-
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lungspegel von 51, 89 dB tagsüber. Somit werden die schatltechnischen Ori-

entierungswerte nach DIN 18005 geringfügig überschritten.

Eine Erhöhung des Schallschutzwalles auf 4 m würde den Lärm um knapp 0,5

dB verringern. Dieser Effekt ist mit dem Ohr kaum wahrnehmbar. Folglich
würden die Kosten für den noch höheren Schallschutzwall in keinem Verhält-

nis zum Nutzen stehen. Zudem führt die Anlage von zu hohen Schallschutz-

wällen zu einer optischen Beeinträchtigung der Anwohner. Bedingt durch die

geringe Überschreitung der zulässigen Orientierungswerte gemäß DIN 18005

für Reine Wohngebiete um max. 1, 9 dB, ist eine Zurückstellung des Schali-

Schutzes vertretbar (siehe DIN 18005, Punkt 1. 2 des Beiblattes 1).

Östlich der Bergstraße besteht eine Wohnbebauung, die nach Bebauungsplan

Nr. 40 entstand. Dieser sieht parallel der Bergstraße keine Aufschüttungen

vor. Allerdings liegt das Baugebiet 2-3 m über der Bergstraße, so daß diese

Geländemodulation bereits als Schallschutz wirkt. Durch das neue Plangebiet

westlich der Bergstraße sind in der Spitzenstunde 131 Pkw's zu erwarten. Je

Zufahrt verteilen sich somit max. 65 Pkw's pro Stunde mehr auf die Bergstra-

ße und den Dazendorfer Weg. Weiterhin werden die Feldwege südlich des

Bebauungsplangebietes 40 und 62 mit der Bergstraße zu einer Kreuzung aus-

gebaut. Dies zieht eine Verschiebung des südwestlichen Immissionsschutz-

walles im östlich von der Bergstraße gelegenen Baugebietes nach sich (siehe

Planzeichnung). Gleichzeitig sind durch diesen Um- und Ausbau bis zu 3 dB

höhere Immissionen insbesondere auf dem Flurstück 3/17 zu erwarten.

Dem gegenüber steht eine Minimierung der Durchfahrtsgeschwindigkeit von

100 auf 50 km/h, sowie die Abstufung der Bergstraße zur Gemeindestraße.

Dies ermöglicht der Stadt verkehrsberuhigende Maßnahmen durchzuführen.

Eine überschlägliche Prognoseberechnung nach DIN 18005 ergab, daß beim

jetzigen Ausbaustandart im Jahre 2015 ca. 67,30 dB auf dem Flurstück 3/17

zu erwarten sind. Durch die Neuordnung des Verkehrs reduzierten sich die

Immissionen langfristig auf ca. 63, 30 dB, obwohl sich die Verkehrsmenge

durch das neue Baugebiet geringfügig erhöht.

Somit ist keine Verschlechterung der Wohnqualität innerhalb der Bauflächen

östlich der Bergstraße zu erwarten, die durch den Bebauungsplan Nr. 62 ver-

ursacht werden. Zusätzliche Schallschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.
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3.3 Bundesstraße 207

Nach der Verkehrsmengenkarte Schleswig-Holstein 1995 ist ein Verkehrsauf-

kommen von 16264 Kfz vorhanden. Da von einem Wachstum der Verkehrs-

menge um ca. 1 % pro Jahr ausgegangen werden muß, sind im Jahre 2015

mit ca. 18.700 Kf?/24 h zu rechnen. Als Bezugspunkt für die Berechnung wird

die südöstliche Ecke des Baugebietes angenommen.

Die Verkehrsmsngfi M hfiträgt:

tags 18. 700x0, 06 =1. 122Kfz/h

nachts 18.700x0,011= 262 Kfz/h

B e u rleUungspe-gßl
Tab. 9: Immissionen B B 207

Verkehrsstärke
Lkw-Anteil

Mittlungspegel
Steigung
Oberfläche
Geschwindigkeit
Ampel/Kreuzung
Emissionspege!
Abstand
Höhe
Beurteil un s e el .
Orientierun swertfür Reine Wohn ebiete

ta s

1122Kfz/h
20%

72, 6 dB
0, 00

-0, 5dB
100km/h

OdB
71, 5 dB
270, 0 m
40m

56 5 dB'
> 50 00 dB

nachts
262 Kfz/h

20%
68, 2 dB

0,00
-0,5dB

100km/h
OdB

65,2dB
270, 00 m

40m

5Ö2dB
>40-35dB

Die zulässigen Orientierungswerte gemäß DIN 18005 sind tags um 6, 5 dB

und nachts um 10,2 dB überschritten. Schatlschutzmaßnahmen sind erforder-

lich.

Die B207 liegt ca. 5m höher als das Plangebiet. Da die B207 zum Teil bereits

auf einem Damm liegt, ist der Bau einer Schallschutzwand parallel der Bun-

desstraße nicht möglich. Der Bau einer Schallschutzwand an der südlichen

Grenze des Plangebietes hätte hingegen keine Wirkung. Daher wird der

Lärmpegelbereich 11 bis zu einem Abstand von 340 Metern von der B 207 im

Bebauungsplan festgesetzt.
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4. Ver- und Entsorgung

4. 1 Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt durch die Schleswag AG. Geeignete Standorte

für notwendige Versorgungsflächen werden kostenfrei nach Absprache mit

der Stadt und unter Berücksichtigung geplanter Bepflanzungen zur Verfügung

gestellt. Stationsplätze werden durch die Eintragung beschränkter persönli-

eher Dienstbarkeiten zugunsten der Schleswag AG gesichert.

Parallel dazu fördert die Stadt die Nutzung der SolanA/ärme. Daher sind Son-

nenkollektoren auf den Dächern zulässig und gewünscht.

4.2 Wasserver- und -entsorgung

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser erfolgt über den Zweckver-

band Ostholstein aus dem vorhandenen Trinkwassemetz.

Das in dem Plangebiet anfallende Abwasser ist der zentralen Kläranlage des

Zweckverbandes Ostholstein zuzuführen.

Bohrungen vor Ort haben ergeben, daß der Boden aus Lehm besteht, der

nicht wasseraufnahmefähig ist. Daher ist das Rfigenwassftr kontrolliert in das

nordwestlich gelegenen Regenrückhaltebecken zu leiten. Durch die Nutzung

des Plangebietes ist keine Verunreinigung des anfallenden Oberflächenwas-

sers zu erwarten. Daher ist das Regenrückhaltebecken naturnah ausbaubar.

Von dort fließt das Regenwasser verzögert in das zentrale Oberflächenwas-

sersystem. Das dem zentralen Regenwassernetz zugeleitete Oberflächen-

wasser fließt in den Vorfluter. Im übrigen wird auf die Bekanntmachung des

Ministers für Natur, Umwelt und Landesentwicklung vom 25. 11. 1992 - Xl

440/5249. 529 "Technische Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen

zur Regenwasserbehandlung bei Trennkanalisation" verwiesen.

4.3 Müllentsorgung

Die Müllentsorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.
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4.4 Löschwasserversorgung

Der Feuerschutz in Heiligenhafen wird durch die Freiwillige Feuerwehr Heili-

genhafen gewährleistet. Das Baugebiet wird mit einer ausreichend Zahl von

Hydranten in Abstimmung mit dem Zweckverband Ostholstein ausgestattet.

An Löschwasser sind in den WR- und WA-Gebieten 48 m3/h zwei Stunden

lang bereitzustellen. Dieses kann im Bedarfsfall dem vorhandenen Trinkwas-

sernetz entnommen werden.

Im übrigen wird auf den Erlaß des Innenministers vom 17. 01. 1979 über die

"Sicherstellung von Löschwasser" hingewiesen.

4.5 Gasversorgung

Die Gasversorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.

4.6 Fernwärmeversorgung

Seit Juni 1997 ist das Blockheizkraftwerk der Schleswag AG in der Fachkiinik

Heiligenhafen in Betrieb. Es verfügt über ausreichend Kapazität, um einen

Großteil der im Ort vorhandenen öffentlichen Bauten und Wohnungen auf ei-

ne wirtschaftliche und umweltfreundliche Art und Weise zu beheizen. Die

Schleswag AG hat Interesse, das gesamte Plangebiet mit Fernwärme zu ver-

sorgen. Parallel dazu besteht dann die Möglichkeit, auch Kamine aufzustellen,

da diese nachwachsende Rohstoffe verbrennen,

5. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen

ßOjcLeporrlnfinrifi unrl sons+igß Maßnghmfin, für die der Bebauungsplan rlifi

Gninrilage bildet:

^ Die Sicherung des besonderen Vorkaufsrechtes als Satzung ist nur für

die öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen beabsichtigt {§§ 25 und 26

BauGB), nicht für die Baufläche.
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Umlfigung, Rrfinyrfigfiliing, Entfiignung

^ Soweit sich das überplante Gebiet im privaten Eigentum befindet und

die vorhandenen Grenzen eine Bebauung oder Nutzung nach dem vor-

liegenden Bebauungsplan nicht zulassen, wird eine Umlegung der

Grundstücke nach § 45 vorgesehen. Wird eine Grenzregelung erforder-

lich, so findet das Verfahren nach § 80 ff BauGB Anwendung. Bei Inan-

spruchnahme privater Flächen für öffentliche Zwecke findet das Ent-

eignungsverfahren nach § 85 BauGB statt. Die vorgenannten Verfahren

werden jedoch nur dann durchgeführt, wenn die geplanten Maßnah-

men nicht oder nicht rechtzeitig zu tragbaren Bedingungen im Wege

freier Vereinbarungen durchgeführt werden können.

Kosten

Kosten entstehen der Stadt durch den Ausbau der Planstraßen, der Anpflan-

zungen der Bäume, der Anlage der öffentlichen Grünflächen (mit Ausnahme

der Sammelausgleichs- und -ersatzmaßnahmen) und der späteren Pflege der

Ausgleichsflächen. Die Kosten werden über den Verkaufspreis abgedeckt, da

die Flächen der Stadt gehören.

7. Begründung

Die Begründung wurde von der Stadtver g am 3j@:Ofr4QQ8 gebilligt.
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